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Sicherunc dieser Ilaßnanraen einges; n.Mi tanbeii;er, c.n
ihre Cefähigung zur entschlossenen Abwehr von Angriffen 
und- anderen feindlich-negativen Aktivitäten Verhärteter 
oder außenstehender Personen und zum operativ richtigen 
und gesetzlich zulässigen Einsatz dafür bestimmter Mittel 
hohe Anforderungen stellen. Im Zusammenhang mit der Durch
führung von Transporten, Vor- und Überführungen besteht dis 
reale Gefahr, daß diese Maßnahmen von Verhafteten genutzt 
werden können, sich durch Flucht oder Suizid dem Strafver
fahren zu entziehen, Verdunklungshandlungen durch Verbin
dungsaufnahmen zu Mittätern oder Vernichtung von Beweisnit- 
.teln zu realisieren. Durch die zeitweilige Anwesenheit in 
der Öffentlichkeit können sowohl die Verhafteten als auch 
andere feindlich-negative Kräfte durch demonstrat^-provoka
torische .Handlungen feindlich gegen den Untersuchungshaft<- 
vollzug tätig werden bzw« in anderer Art und 'weise die Ord
nung und Sicherheit stören.

Die Sicherung von Vorführungen zu gerichtlichen Hauptverhand
lungen nimmt im Gesamtprozeß der Sicherung des Strafverfah
rens einen bedeutenden Platz ein. Ausgehend von der poli
tisch-operativen Bedeutung gerichtlicher Hauptverhandlungen
ist von den Diensteinheiten der Linie A JL JV ru gewährleis ten,
daß die Hechte der Verhafteten, Angeklagten und Zeugen“ in 
Vorbereitung und Durchführung der gerichtlichen Hauptver
handlung präzise eingehalten, die Angeklagten bzw. Zeugen 
lückenlos gesichert und Gefahren für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gerichtlichen Hauptverhandlung maximal be
grenzt werden.

In allen Strafprozessen ist durch eine umfassende Sicherung 
zu gewährleisten, daß Angeklagte keine Möglichkeit erhalten, 
sich der gerichtlichen Hauptverhandlung durch Flucht oder 
Suizid' zu- entziehen. Es ist unter allen Lagebedingungen zu
i Der Begriff Zeugen wird in diesem Vortrag ausschließlich t u r
verhaftete Personen verwandt, die als' Zeugen vor Gericht ge
laden sind und sich in Untersuchungshaft befinden oder be
reits verurteilt wurden.


